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Kulturzentrum Kult-X 

Brandschutzkonzept 
 

 

Fluchtwege 

Sämtliche Fluchtwege (Flure und Treppenhäuser) müssen jederzeit freigehalten werden. 

Das gilt auch während des An- und Abtransportes von Veranstaltungsequipment, Musikinstrumenten, Caterings 

und / oder anderen für die Veranstaltungen notwendigen Waren bzw. Gütern. 

Brandschutztüren 

Sämtliche Brandschutztüren müssen jederzeit frei zugänglich sein und dürfen nicht in ihrer Funktion 

(automatisches Schliessen) beeinträchtigt werden. 

Feuerlöscher und Brandschutzdecken 

Sämtliche Feuerlöscher müssen jederzeit frei zugänglich und sichtbar gehalten werden. 

Brandschutzdecken in den Küchenbereichen müssen an den dafür vorgesehenen und sichtbar gekennzeichneten 

Plätzen verbleiben. 

Küchenbereiche 

Die Küchenbereiche sind als Regenerationsküchen deklariert. D.h. hier dürfen zu keinem Zeitpunkt Geräte mit 

fetthaltiger Abluft (Fritteuse o.ä.) in Betrieb genommen werden. 

Des Weiteren ist die Nutzung von offenem Feuer – bsp. Flambieren o.ä. untersagt. 

Barbereich 

Hier dürfen ausschliesslich die vom Kult-X zur Verfügung gestellten Betriebsmittel (Gläser, Besteck, techn. 

Geräte wie Spülmaschinen, Kassensystem etc.) und Getränke genutzt werden. 

Offenes Feuer 

Offenes Feuer ist im gesamten Gebäude untersagt. 

In Ausnahmefällen kann nach Einzelabsprache die Nutzung von Kerzen genehmigt werden. 

In diesem Fall müssen geeignete Löschmittel in Reichweite zur Verfügung stehen und von den Veranstaltenden 

eine dafür verantwortliche Person genannt werden.  

Belegungszahlen 

max. Belegungsanzahl Personen pro Raum 

Raum Geschoss max.  

B - Bewegungsraum OG 20 

K – Konzert und Kino EG 100 

M – Musik und Literatur EG 100 

T – Theater, Tanz und Tafel EG 100 

S - Spielraum UG 50 
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